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Vom ,,geordnetcnGange der öffentlichenAn-

«.,«ngleg«enheiten«undvomStaatshaushalts-Erlaß.
» rdnun re «ert die Welt!« Das ist km Wolk-

das jäesKin keüüt,und das doch von so vielenalten
Leuten gar nicht beachtet wird. Auchunser Minister-
präsident,der Herr v. Bismarck, weiß»sogut, wie·wir

Alle, daß jedes Hauswesen nnd naturlich auch jeder
Staat über kurzoder lang zu Grunde gehenmuß,wenn

die Ordnung au gehörthat, in ihnenzu regieren. Darum
versprach er au in der Rede, die er am 17. Juni bei

Schließungdes Landtages hielt, daß die Regierung
auch unter den gegenwärtigen Umstanden »den
geordnetenGang der öffentlichenAngelegenheiten
aufrecht exhalten« werde.

Das war nun recht gut und schön;aber einFremder
möchte sich doch wundern, daß der erste Minister in

Preußen es noch für nöthighielt, etwas zu versprechen,
Was sich .anz von selbst verstehen sollte.«Weraber
unsereVerhältnissekennt, der wird sichgar nichtdarüber
wundern; es wird ihm nur ausfallen, daß der Minister
bei diesemVersprechennicht das ri tige Wort gebraucht

kat-
Er sprichtnämlichvon Au rechterhalten und

ätte dochsprechensollen von Wiederherstellung des

ZordnetenGanges der öffentlichenAn

elegenheitenenn eine Ordnung, die erhalten werden ann, it doch
nur inzeinem Staate vorhanden, wo Verfassung und

Gesetzin voller und un estörterWirksamkeitsichbefin-
den. Wo sie in ihrer irksamkeitgestörtsind, da ist
auch djeOrdnung gestört,und wo die Ordnung ge-
stört Ist-da kann

sienicht erhalten, sondern siemuß
erst wledethergetellt werden. Nun aber hat die

Regierungselbstschonhundertmal gesagt,daßnun schon
vier Jahre hinter einander das Staatshausgiltsgesetzmcht zu Stande gekommenist, obgleiches nach orschrift
des Artikelg 99 der Verfassungdoch all-ähk1ich ek-

lasgewwerdenmüßte.Die Regierungweißalso selbst,
da die verfassungsmäßie Ordnun in unserem Lande

noch»erstwiederhergestelltwer en muß, daß also
von ihrer ,,Aufrechterhaltung«bis jetzt nichtgut die

Rede sein kann. Auch Herr v. Bismarck weiß das;
er hat also»nur den richtigenAusdruck verfehlt.

Wir muffen dabei annehmen, daß die Regierung
»dengeordnetenGang der öffentlichenAngelegenheiten«,
d. h., daßsie die verfassungsmäßige Ordnung
des preußischenStaates wirklich wiederherzustellen
wünscht.Wir nehmen ferner an, daß die ,,Thaten«
der Regierung, von denen die ,Provinzial-Korrespondenz«
iii ihren Schmähartikelnauf das Abgeordnetenhausund

auf uns, die WählerdiesesHauses, so viel Rühmens
macht, noch ehe sie einmal ge chehensind, wir nehmen
an, sagen wir, daß diese ,, haten« auch Thaten der
Wiederherstellun sein sollen. Aber u Thaten
dieser Art gehört die neuerlich erfolgteFestsötellungdes
Staatshaushaltsetats für 1865 nicht. Diese Feststellung
ist nämlichwieder nicht auf dem We e erfolgt, den
die Verfassung vorschreibt; Artikel 99 getVerfassung
schreibt bekanntlichvor, daß der Staatshaushaltsetat
»jährlichdurch ein Gesetz festgestellt«werden soll,
und dochhaben die Minister dem Königegerathen,den
Staatshaushaltsetat für 1865 nicht durchein«Gesetz
feststellenzu lassen,sondern ihn durcheinen königlichen
Erlaß selbst fetzustellen.Sie haben nämlich,wie wir

schonvor acht»Tagenberichteten,dem Könige eine »Nach-
weisungder im Jahre 1865 zu erwartenden Staats-

Einnahmenund zu leistenden Staats-Ausgaben«vorge-
legt. Diese Nachweisungist ihrem Inhalte nach genau
das, was im Art. 99 der »Staatshaushalts-Etat«ge-
nannt wird. Ferner hat der König auf ihren Antrag
,,bestimmt«,daßdieseNachweisung»als Richtschnurfür
die Verwaltun dienen oll«. Die e ,,Bestimmung«
scheint aber sa lich mit einer »Feststeung des Staats-
haushalts-Etats«vollkommengleichbedeutendSie hätte
daher nicht durch einen bloßenköniglien Erlaß, son-
dern sie hätteersolsenmusfen durchein (naeh Art. 62)
von beiden Hau e»rndes Landtages enehmig-
tes Gesetz. Auch»hatte ein solchesGesetzsehrwohl u

Stande kommen konnen,wenn nicht die Minister sel st
sich egen das Budget, wie es das Abgeordnetenhaus
berat en, erklärt hätten und das Herrenhaus dasselbe
verworfenhätte. Es konnte aber auch nach dieser Ver-



werfuiig noch zu Stande kommen, wenn die Minister
sofort bei dem Könige die Auflösungdes alten Und die

Wahl eines neuen Abgeordnetenhanfesbeantragthätten.
Waren dann, was freilich nicht gut denkbar ist, die
neuen Abgeordneten eben so gesonnenwie die Minister-
nun so konnte die Regierungvjaein Staatshaushalts-
Gesetz ganz nach ihren Wünschenvon ihnen erlangen.
Wurden aber, was die Minister natürlicheben so gut
erwarten konnten wie»1vir,»diealten Abgeordnetenoder

ihre Gesinnungsgenossen wieder gewählt, nun, so konn-
ten sie ja ihre Aemter aufgeben. Der König konnte
dann solcheMinister ernennen, die sich im Einverständ-
nisse mit dem Volke und seinen Vertretern befinden.

stand das Vollkommen in der Gewalt des Königs;
denn nach Art. 45 der Verfassung hat er allein die

Minister zu ernennen und zu entlassen.
Aber die »That«der Minister besteht darin, daß sie

dem Könige andere Rathschlägeertheilt haben. Es

ist möglich,daß diese That kein Hindernißfür die Auf-
rechterhaltung der äußerlichen Ordnung im Staate

ist, aber die innere, tiefe, d. h. die verfassungs-
mäßige Ordnung und damit der wirklich »geordnete
Gang der öffentlichenAngelegenheiten«wird dadurch
nichtetwa wiederhergestellt. Jin Gegentheil, diese
so dringend nothwendigeWiederherstellung der wirk-

lichen Ordnung in unserem Lande wird damit auf eine

ganz unbestimmbare Zeit hinansgeschoben.
Jndeß auch die äußerliche Ordnung geräth in Ge-

fahr. Der »königlicheErlaß-J,der »die innahmen und
Ausgaben des Jahres 1865 schließlichfeststellensoll,soll
nicht durch die Gesetzsammlung verkündigt,sondern
nur durch den »Staatsanzeiger« zur öffentlichen
Kenntnißgebrachtwerden. Dieser Erlaß it also nicht
eine »gehörig verkündigteköniglicheVerordnun «. Es

ist daher nach Art. 106 der Verfassung den ,,Belförden«
die Befugnißnicht genommen, die Rechtsgültigkeitder-

selben zu prüfen. Es könnte also sehr wohl geschehen,
daß eine Anzahl von Beamten weder vor dem Lande

noch vor dem eigenen Gewissen die Verantwortung für
die Ausführungdieses Erlasses übernehmenmöchte.

Politische Wochenschau
Preußen. Das Hauptereignißder abgelaufenen Woche

ist das Abgeordnetenfest in Köln. Trotz aller vorher-
gegangeuen Versuche, dieses Fest zu hindern, wozu wir vor

Allem die neulich kurz erwähnteBekanntmachung des Polizei-
Präsidenten von Köln, Geiger, welche das Festkomite für
einen politischen Verein erklärteund als solchen auflöste,
rechnen, hatte sich doch eine große Anzahl Abgeordneter und

sehr viele andere Theilnehmer Nach Köln zur Festfeier be-

geben. Wir geben hier in kur en Worten den«Verlauf, be-

ginnend mit jenem erwähnten Erlaß des Polizei-Präsidenten
Derselbe lautete:

»Der politische Verein, welcher unter dem·Namen

»Festkomite««für das Fest zu Ehren des PreußischenAb-

geordnetenhauses mitSitz in Köln, im Laufe des Jahres
1865 sich gebildethat, ist hiermit auf Grund des Para-
graphen 8B des Gesetzes vom 11. März 1850 bis

zur ·ergehenden richterlichen Entscheidung ge-
schlossen. Köln, 18. Juli»1865.

Königl. Polizei-Präsident:G eig er.

nach vorliegendenAnzeigenSie Mitglied Vorgedacbten
politischenVereins geworden sind, so erhalten Sie hierimit
Kenntnissvorstehenden Beschlussesunter Hinweisimgauf die

lBeltmzniungdes § 16 des bezogenen Gesetzes, wörtlich
au en :

»Wersich bei einem auch nur vorläu
«

8 e lo ·enen

politischenVereine als Mitglied ferner fibeiheiliggsæirdnmit
Geldstrafe von fünf bis zu fünfzigThalern ode·rGefängniß-
strafe von acht Tagen bis zu drei Monaten belegt.«
Köln, 18. Juli 1865.

«

Königl. Polizei-P1’äliNUi-TGeiger.«
Währenddaraus die Mitglieder des Kouiites iri einem

ausführlichenSchreiben an den Polizei-PräsidentenGeiger
gegen die Unterstellung,daß das Komite ein politischerVerein
sei, protestirten, brachten die rheinischenZeitungen folgende
Anzeige:

Abgeordnetenfestz
Da das Festkomite vorläufigbis aus richterlicheEntschei-

dung durchBeschluß des königlichenPolizei-Präsidiumsfür
ausgelösterklärt worden ist, so gebe ich mir die Ehre, die
Herren Landtags-Abgeordneten nnd alle diejenigen Herren,
welche Festkarten erhalten haben, zu einem Diner

auf nächsten Samstag, den 22. dieses Monats,
Nachmittags 2 Uhr, im troßen Gürzenich-

Saale zu «öln

nnd zu einer Festfahrt auf dein Rheine am nächsten
Sonntag, den 23. d., höflichsteinzuladen.

Zu den sechs Dampfschisfen, welche mir für die Rhein-
fahrt zur Verfügung gestellt sind, wird sich noch einer der

prachtvollsten Remorqueure von der Ruhr gesellen.
Die Kontrakte über die Miethe des GürzenichsSaaleö

und der Dampfschiffe sind auf meinen Namen abgeschlossen.
Zur Theilnahme an der Rheinsahrt können diejenigen

Personen, welchekeine Festkartehaben, besondereKarten vor

der Abfahrt lösen.
Köln, 20. Juli 1865.

Classen-Kappelmann.
Dadurch war augenscheinlichjeder Grund-zu einer Ver-

hinderung des Festes fortgefallenz es handelte sich um eine

persönlicheEinladung des Herrn Classen-Kappelmann,welche
dochunmöglichunter das Vereinsgesetz fallen konnte.

Als aber am Sonnabend die zahlreichenTheilnehmerdes

Festes in Köln ankamen,fanden sie den Gürzeni saal ver-

schlossenund polizeilichbesetzt. Sie versammelten ich darauf
Nachmittags zum Diner im zoologischen Garten, wurden
jedoch dort von dem Bürgermeisterder Ortschaft Longerich,
Eich, mit Hilfe von Militär aufgelöstund aus dem Garten
vertrieben. Ebenso wurde Abends ein HsfsentlicherGarten,
in welchemsicheine großeAnzahl von Theilnehinerndes Festes
eingefundenhatte, geräumt. » ,

Am Sonntag Morgen waren vier der gkmlethetenDampf-
boote durch Militär besetzt, die andern Heldenwaren in der

Nacht ab·efahren und so diesem Schlckial FUigaUgetLDie

Festgenosen fuhren darauf nach PheklahnstellhWo sie-UUte’-«
Reden und Toasten den Tckg Uber IllbkachtenUUd fuhren
Nachmittags nach Köln zurückz·Gleich nach ihrer Abfahxt
rückte in Oberlahnstein UassaUIlchesMilitär ein, welches sle
vertreiben sollte.

Die Namen der Abgeordneten,welche sich zU ZEITFest
in Köln eingefunden hatten, sind: Coupienne (Z-31·csburg-
Essen, Kreuz (Altena-Jserlohn),Forstmcmn (Weißensels-
NaUMbUst DUUckek (Saarbrücken),Keller (Saarburg),
Caspers (Cobienz-St. Goak), sKyii (S»tadtKOM-Ro sen
(Stadt Körn),B aur (Schieideu), S chmxdt(andow), Uh-
lenbeck (Pyritz), v. d. Straeten (Dusseldors),v. Seyd-



-

»
-

. J kkort lL (Hagen), Loewe (Bielefeld),
glitzuii PSAchmidt (Elberfeld), Bres gen (Ahrwei-
ler) Lerger(Solingen-Lennep),»Peltzer(Aachen),Va-

l e u«tini(PreUz·kaU)iV r a b e U d e V (UckleUPUrg),S a cl)s e (Neu-
hatdensleben),RDEMU (Graudenz), Muller (Arenswalde),
Harkort J. (HEISEU),Hoppe (?Jkagde»buk), Becker (Dort-
mund), Cetto (Saarlouis)- V· Hennig Graudenz), May
(Gladbach),Dr. Ule (Halle), Vunsen (Bokm), Dahi-
mann (Neuwied), Schulze (Seehausen), Diesterweg
(Berlin), Zapp (Lübben),Pauly (Köln-Bergheim),Dr.

Hauima cher (Duisburg-Essen),R»Umpf(Neuhaldensleben),
Schoem a nn (Triek),Olbektz (KVlU-Vergheim),v. Rönne

(Lenuep-Solingetl),,5VhU(Lab»l»aU)-Kannegießer (Crefeld),
Deutz (Aachetl)- Gkvvte (DUsseld0kf)·,Herrmanii-(Berii-
kastel), Metzmacher (Do«rtmund),Hinrichs (Greisswald),
Seubert (Halberstadt), Nücker (Neuß).

Herr Clas sen-Kappelmann war während des Festes
nicht in Köln anwesend. Er hatte verhaftet werden sollen,
war dieser Maßregel jedoch während des Festes aus dem

Wege gegangen und hattesicherst nach dem Feste dem Unter-

suchungsrichtergestelt. Er wurde jedoch nun nicht mehr
verl a«tet.

. »)Sschonam Sonnabend hatte der Gerichtshofin Koln
die Erklärung des Festkomites zu einem politischemVerein

und die Auflösung desselben für ungerechtfertigterklart.·
Fragen wir nun, was die Regierung mit der Verbinde-

rung des Festes erreicht hat, so müssen wir bekennen, daß sie
wahrscheinlich nicht mit dem Resultate zufrieden sein wird,
denn durchdie Maßnahmengegen diesesFest sind die Kundge-
bnngeu des Volkes, daß es mit dein Verhalten seiner Abge-
ordneten zufriedensei, nur gestiegenund nicht geringerge-
worden.

Der Beachtung werth scheint uns- eine— Jdee der Herren
von der ,,Berliner Revue« über ein neues Wahlgesetz, wel-

ches endlich die Noth jener Herren nach einer »gutgesinnten
Kammer« befriedigensoll. Nach der Ansichtdieser Leute, so
schreibt die »liberaleKorrespondenz«über diesen Ge-

genstand,besteht ja der preußischeStaat eigentlichnur aus

einer großenAnzahl von Leuten, welcheirgend eine ordnungs-
mäßi e Prüfung durchgemacht haben, alle anderen Personen
sind sürsie nur eine Beigabe, der Ballast des Staates.

Der Arzt, der unseren Körper heilt, er muß sein Examen
niachen,«derRichter, der Recht sprechen soll, ohne Ansehen
der Person, er muß zuvor ein Exauien machen, der Schnei-
der, der uns bekleidet, er muß zuvor eine Bescheinigungüber
seine Fähigkeit erlangen, der Schuhmacher, welcher unsere
Stiefel macht, er darf es nicht, ohne eine Prüfung bestanden
zu haben, ja der Schriststeller, der eine gutgesinnte Zeitung
redigirt, er müßtevorher ein Examen ablegen im Schmiegeu
und Viegen und in der Art, recht graziös den Mantel bald

TUJ dieser und bald auf jener Schulter zu tragen. So
ware das Ideal eines Staates beschaffen, wie ihn sich jene
Hkttendenken;was liegt also da näher,als die allgemeine
Seite des Examensauch auf die Wähler auszudehnen. Wer

Wahl,eUWIlL der muß vorher ein Examen machen!
Das Ist DasgroßeGeheimnißder allerneuesten Staatsrettung
für PreUszeIL»Mansieht sehr schnelldas Vortheilhafte des
Planes ein; dle Prüfungs-Kommissionenwerden von der

egierung ernannt, und wer bei der Prüfung nicht zeigt,
daß er das Staatsrechtund die Auslegung der Verfassung
ganz so auffaßt,wie dle Regierung,dek ist nicht reif Um Wäh-
len, der fällt durch,nnd sobehalten nur die Gutgesinnteudas

WahlsechtDa ist denn nlchtMehr zU zweifeln,daßman endlich
eine Kammerbekommt nach dem Sinne der Herren von der
«Berliner Revue.« Außerdemaber verbindet der Plan mit dem

Angenehmen,nämlichmit der Aussicht, eine recht gntgesinnte
Kammer zu bekommen, auch das Nützliche,nämlicher macht
die Anstellung von so und so vielen Prüfungs-Kommissarien
mit einem angemessenenGehalt nothwendig. Deshalb war

der Plan gut und mußte schnelliu die Welt hinaus gesen-
det werden, um zu sehen, ob er Beifall fände· Leider aber

haben die Herren bei ihrem Jubel überdie gute Jdee ganz

übersehen,daß «derAusführungderselbendein ganz kleines
Hinderniß im Wege steht, nämlich die beschworene Jersap
sung. Ohne sie»zu brechen, läßt sich die Jdee der Herren
von der »Ber1iner Redne« nun einmal nicht ausführen.
Wenn man sich aber einmal über die Verfassung hinweg-
setzen will, dann bedarf es wiederum nicht des wunderlichen
Umweges, den diese Herren vorschlagen. Also ist es mit

dieser neuesten Rettung wieder nichts, und die »Revue«
wird fortfahren müssen,ihre Erfindungsgabe weiter au die-

sem angenehmen Stoff z»1·1erproben-»
Das Verhältnis zwischenPreußenund Oesterreich ist

noch immer ein so gespauntes, das; von manchen Seiten der

Ausbruch eines Krieges als sehr nahe bevorstehend angesehen
wird. So ängstlichsind wir nun nicht, aber dennoch scheint
es, als ob das ,,herzlicheJündniß« schneller zu Ende geht,
als Herr v. Visniarck und seine Freunde gerechnethaben.

Sachsen. Jn Dresden haben sich die Deuts )eu Sänger
versammelt, um das zweite allgemeine Deutsche Gesangssest
zu begehen. Wir würden in unserem politischen Tages-
berichte, welcher den Zweck nicht hat, alle Thatsachen·uud
Vorkommnisse zu registriren, von diesem »Deutschen«Sän er-

fest kaum Rotiz genommen haben, wenn wir nicht die Ver-

pflichtungfühlten,allen gehässigenAnfeindnugen,welche von

reaktionärer Seite tagtäglichgegen alle solcheFeste geschleu-
dert werden, durch Thatsachen entgegen zu treten, welche
unzweifelhaft die vollständigeHarinlosigkeit und ,,Gemüth-
liehkeit«solcher Feste beweisen. Was ist diesem Sängerfeste
nichtalles vorausgegangen, wie bemühte man sich, um dem
vereinzelten Aussprache eines Dresdeners, daß er keinen
Preußen in’s Quartier wolle, eine weitgehende politische Be-

deutungbeizulegen, welche den Haß der verschiedenenDeut-
schen Stämme recht deutlich an’s Licht tret-in lasse. Nun,
die Erfahrung hat jetzt gezeigt, daß nicht nur die Sachsen
und die Preußen, sondern mit ihnen auch die Schwaben und
die Baiern ganz friedlich an einem Tische zusamnienkneipen,
und daß keiner Neigung spürt, den anderen zu verspeisen.
Aber sie kneipen nicht nur tsriedlichuntereinander-, sondern
sie zeigen auch ihren friedlichenund besonders ihren niipoli-
tischen Charakter recht deutlich durch ihr Verhalten gegen
andere. Es haben, höre es, o Deutsches Volk, damit Du

die heinikehrendenSänger mit dem gebührendenDank em-

pfangen kannst, die Deutschen Sänger den Herrn Minister
v. Beust mit einem allgemeinendonnernden Hoch empfangen.
Weiter haben wir von diesem Feste nichts mitzutheilen.«

, Qesterreich. Der Reichstag sollte am 27. Juli ge-
schlossenwerden, und dürfte gleich nach dem Schlusse die

Ernennung des neuen Ministeriums erfolgen.

Wie man im vorigen Jahrhundert über ein
Volksheer dachte.

'

Wir hören fortwährenddie Behauptung, daß die An-

sichten,mit welchendie liberale Mehrheit des Ab eordneten-

hauses die Reorganisatiou bekämpft,nioderne hautasieen
seien, an welche in der guten alten Zeit Niemand gedacht
habe. Damals habe man wohl gewußt,daß nur ein wohl
einexerzirtesBerufs-Heer zur Vertheidigungdes Landesbrauch-
bar sei, und solcheWorte, wie »AllgemeineWehrfähigkeit«,
»Volksheer«und dgl. hätte man damals nicht gehört.



Es ist das ein alter und etwas verbrauchterKunstgriff,
daß man eine Opposition mit der·Behauptung todt oder

doch wenigstensbeim Volke
mißliebigmachen will, daß man

ihr vorwirft, sie sehe weniger darau, etwas Nützliches,als

etwas Neues zu schaffen, und ihr ganzer Widerstand ge en

die Pläne der Regierung rühre»nur von diesem Bestre en

her. Nun ist zwar in der Militarfrageein solcherVorwurf
ewiß ungerecht, denn gerade»die Regierung will etwas

Zieuesschaffen,sie will das Gesetzvom 3. September 1814,
die GrundlalgeunsktesWehrsystems,abändern, und die Op-
position, d. ). die uberwiegendeMehrheit der Volksvertretung
und des Volkes, will das alte erhalten, nämlich das Gesetz
vom Jalre 1814 mit der Landwehr-Einrichtung,durch welche
vor fünfzigJahren unser Vaterland befreit worden ist. Aber

trotzdem hat man sich nicht gescheut, fortwährenddavon zu
sprechen, daß die Opposition etwas Neues schaffen wolle,
an das vorher noch kein Mensch gedacht habe; und um diese
Behauptung einigermaßenglaubwürdigzu machen, hat man

ein neues Wort erfunden, man hat davon gesprochen, daß
die Opposition ein Parlamentsheer schaffen will. Ein

jeder Mensch, der ein bischen nachdenkt, wird nicht begreifen,
wie man zu einer solchenBehauptung kommen kann, denn mit
dem Worte Parlamentsheer läßt sich dochnur eine Armee be-

zeichnen,welche allein unter dem Befehl des Parlainents steht,
eine Einrichtung, welche in einem konstitutionellen Staate
nicht möglichist. Aber so meinte man das auch nicht, man

scheutesich nur, zu sagen, die Opposition wolle ein Volks-

heer schaffen,denn dann hätteJedermann im Volke sogleich
eingeselen, daß die Opposition kein Volksheer in

Preußenschaffen, sondern daß sie-das vorhandene
Volksheer erhalten will. So versteht man ei entlich
unter Partanieutsheer nur das, was wir mit dem amen

Volksheer bezeichnen,nämlicheine Armee, von welcher
jeder waffenfähige Bürger dFs Staates Mitglied
ist, und welche so organisirtist, daß jedes Mitglied
derselben nur möglichst kurze Zeit seinen bürger-
lichen Geschäften ent ogen wird, ohne daß dadurch
die Wehrkraft der rmee leidet. Wir haben stets
als Grundlage einer solchenWehrverfafsungdas Gesetz vom

Z. September 1814 angenommen, weil wir dasselbe als eine

raktischeund gute Grundlage eines solchenWehrsysienisan-

sehen.Allerdings läßt sich nicht bestreiten, daß man in Be-

iehung auf die möglichstgeringe Zeit, welchedie wehrfähien

slliännerder Nation durch Ableistung des Miitärdientes
ihrer bürgerlichenBeschäftigungentzogen werden, noch weiter

·ehen kann, wenn man auf eine zweckmäßigeVorbildung der

JugendRücksichtnimmt.
«

Man glaubt nun gewöhnlich,daß dieser Gedanke einer

zweckmäßigenVorbildung der Jugend ein ganz moderner sei,
und Leute, welche der Opposition ein sehr roßes Zu eständ-
nis; machen wollen, geben allenfallszu, dafßdieser edanke
der Vorbildung der Jugend zum Militärdienstetwa 50 Jahre
alt sei, indem er der Ausbildung des Turnens, »wiewir sie
Jahn verdanken, zu Grunde gelegen habe-»Glucklicherweise
sind wir jedoch in der Lage, den Beweis fuhren zu können,
daß diese Jdee viel älter ist, daß man sie schon im vorigen
Jahrhundert offen ausgesprochenhat.

Der berühmteSchullehrer Heinrich Stephavny hat
ein Buch geschrieben:·»Grundrißder Staats -

ErziehungsiWissenschaft«,welches Im

Jagre1797 erschienenist. »n
diesem Buche befindet sich ein

»
apitel, überschrieben:·»Die

militairische Erziehung einer Nation«. Da heißtes:

·»Um eine Nation sowohl zu geschickten als mu.

thi en Vertheidigern des Vaterlandes zu bilden
mußvor allen Dingen dafür gesor twerden, daß«
der Jugend eine heißeLiebe zum Vaterlandeein-
geflößt und sie fruhzur Taktik angehalten werde.

Um das erstere, bei der

gefüplvollenJugend so leicht
Erreichbare u bewirken, darf man ie nur mit der wohlthä-
tigen Verfassungihres deutschenVaterlandes (das sie in den

Volksschulen bis er oft nicht dem Namen nach kennen) be-
kannt machen; sie frühzeitigzur Pflicht ermahnen, das Va-
terland recht herzlichzu lie en; und ihrem zarten Busen die
Keime zu edlen Thaten durch patriotische Lieder und Ge-

schichtserzählungeneinzupflanzen suchen.
Um ihr aber die militärischenFertigkeitenbeizubringen,

müssen in jedem Dorfe und in jeder Stadt eigene
Lehrer der Taktik angestellt werden, wozu man alte
Soldaten und Unteroffizierevortrefflichgebrauchenkann. Die
Nachmittage an den Sonn- und Festtagen sind die schicklichste
Zeit zu diesem Unterrichte. Dabei bedarf es keiner Aufmun.
terung, weil die Jugend überhaupt alle gymnastischenUebun-

gen, und besonders die gemeinschaftlichen,über Alles liebt.

Hierzumüssen
nicht nur die Knaben an ehalten wer-

den, welche ich noch in den Elementarschulenbe-

finden, sondern auZ
alle Jün linge, sie mögen

sich einem bürgerli en Geschäsjtewidmen, wel-

chem sie wollen. Am allerwenigsten dürfen sichhiervon
die gelehrtenKlassen ausschließen,weil diese noch mehr als
andere dazu verpflichtet sind.

Jn den heißen Sommer-tagen werden einige Wochen zu
größeren allgemeinen Uebun en bestimmt, welche mit eigenen
militärischenJugendfesten bigschlossenwerden.

Mit dem zwanzigsten Jahre werden alle in die
Liste der dienstfähigen Bürgerwache zur Vert eik
digung des Vaterlandes nicht nur eingeschrie en,«
sondern sogleich den Compagnien und Regimen-
tern einverleibt, in wel e die ganze Bürgerschaftmilitä-

risch einzutheilen ist, wobei eder auf höhereJmtsstellen da-
bei Anspruch machendarf, der dazu sich die Verdienste er-

worben hat.
Diejenigen, welche zu dem erstenAufgebote(vom zwan-

zigsten
bis dreißigften Jahre) geboren,mitissensowohl die

affenübungenfortsetzen,als auch die zur innern Sicherheit
nöthi en Krie sdienste abwechselndthun.

SpufdiekseWeise nur drei Jahre lang einen

Theil der deutschen Nation erzogen, und man kann
mit einer- solchen kernhaften kleinen Armee schon
jeder größeren Schaar von gemiethetem Volksab-

schaume trotzen. Das Vaterland ist dann erettet«!

Kann man mit klareren und einfacheren»

orten das
schildern, was als das Jdeal der militärischenErziehun einer

Nation stets angesehen werden muß? VonIder frühesten
Jugend an sollen die Knaben aus allen Stauden angehal-
ten werden zu militärischenUebungen,und wenn, wie der

Verfasser sagt, nur drei Jahre eine solcheErziehung durch-
geführtwird, so ist das deutscheVaterlandgerettet, denn mit

einer solchenArmee, selbst w»enn«sie klein sei, könne man ge-
trost jeder größeren,aus SoldlingenbestehendenArmee ent-

gegentreten.
Wollen wir heute, nachdem wir 1813-—15 Gelegenheit

gehabt haben, die Kraft eines Volksheeres kennen zu lernen,
weniger Zuversicht in die Tüchtigkeitdesselben setzen

,

als

es Stephany ohne eine solcheBeobachtungschonim VOUSEU

Jahrhundert gethan hat? Gewiß mchti
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